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Zukunftsthema
Zum Umgang mit Forschungsdaten

Gute wissenschaftliche Praxis
= gute Wissenschaft?

Die Regeln der guten wissenschaftli-
chen Praxis (GWP) legen nicht fest, was
gute, überzeugende Wissenschaft ist.
Das muss im Austausch der Argumente,
dem wissenschaftlichen Diskurs geklärt
werden. GWP-Regeln sollen die Min-
destbedingungen sichern, die gute,
überzeugende Wissenschaft erst ermög-
lichen. Man kann das mit den Regeln
im Sport, z.B. den Fußballregeln, ver-
gleichen. Ein Fußballspiel ist nicht ge-
lungen, weil die Spieler es geschafft ha-
ben, keine roten Karten zu bekommen.
Hagelt es aber rote Karten, dürfte ein
ansehnliches Spiel überhaupt nicht zu-
stande kommen.

Wissenschaft ist kein Spiel, aber wie
ein Spiel hat sie viel mit Kooperation
und Konkurrenz zu tun. Die insgesamt
steigenden Fallzahlen des von der DFG
eingesetzten Gremiums „Ombudsman
für die Wissenschaft“, das bei Vorwürfen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens berät,
vermittelt und schlichtet, zeigen: Die
Unsicherheiten hinsichtlich des Zugangs
zu und der Aufbewahrung von For-
schungsdaten nehmen zu. Die Fragen,
denen die Gremiumsmitglieder (zwei

Professorinnen und zwei Professoren),
unterstützt von einer Geschäftsstelle,
nachgehen, sind vielfältig (www.om-
budsman-fuer-die-wissenschaft.de). In
der aktuellen Debatte zur Replizierbar-
keit von Forschungsergebnissen ist
Klarheit darüber nötig, was Daten sind
und wie mit ihnen umzugehen ist.

Was sind „Daten“?
Es ist schon keine triviale Frage, was
„Daten“ sind. Die DFG-Denkschrift
„Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis“ (2. Aufl. 2013) spricht von Pri-
mär- und Originaldaten (in der For-
schungspraxis ist hierfür auch der Be-
griff „Rohdaten“ gebräuchlich, die
Wortverwendungsweise ist uneinheit-
lich). Außerdem ist der Begriff „Sekun-
därdaten“ gängig, der die Verarbeitung
von Primärdaten etwa durch Interpreta-
tion oder durch eine Datenaggregation
bezeichnen kann. Was „Daten“ sind,
hängt stark vom jeweiligen wissen-
schaftlichen Kontext ab: Wer z.B. in der
theoretischen Informatik forscht, wird
die Unterscheidung von Roh-, Original-
, Primär- oder Sekundärdaten wenig
plausibel finden.  

Primärdaten sind Informationen,
die insbesondere durch Beobachtung,
Befragung oder Experiment zum Zwe-
cke wissenschaftlicher Erkenntnis ge-
wonnen werden und die nach dem für
das Forschungsprojekt maßgeblichen
Selbstverständnis zu den ersten („pri-
mär“) Elementen im Prozess der Wis-
sensgenerierung gehören, sie bilden
den epistemisch relevanten Anfang (la-
teinisch: „origio“). Beispiele sind (z.B.
in Laborbüchern dokumentierte) Mess-

ergebnisse, Fragebögen oder Ton- bzw.
Filmaufnahmen von Interviews (etwa
in der psychologischen oder sozialwis-
senschaftlichen Forschung). 

Die DFG-Denkschrift nennt als
weitere Beispiele für Daten u.a. Samm-
lungen, archäologische Funde, Materi-
alproben und Zellkulturen. Dass Mate-
rialproben, also kleinere Mengen, die
von einem Stoff entnommen werden,
Daten sind, wird deutlich, wenn man
den Informationsgehalt fokussiert, der
einem (beispielsweise experimentell her-
gestellten) Material innewohnt und der
durch Analysen sichtbar wird. Auch ar-
chäologische Funde können einen In-
formationsgehalt haben, wenn sie z.B.
der Rekonstruktion antiker Bauten die-
nen und im Rahmen eines kunstge-
schichtlichen Forschungsprojekts Auf-
schlüsse über antike Baukunst verspre-
chen. Zellkulturen sind ebenfalls Daten:
Tumorzelllinien, die Aufschluss über
bestimmte Wachstums- oder Teilungs-
prozesse geben, beinhalten Informatio-
nen, die der Erforschung von Krebser-
krankungen dienen. 

Auch „unbearbeitete“ Materialien,
die zunächst keinem Forschungszweck
dienen (etwa bei einer Biopsie im Rah-
men einer ärztlichen Behandlung ge-
wonnenes Gewebe), können so darge-
stellt werden, dass hunderte archivierter
Gewebeproben auf einem einzelnen
Gewebeschnitt kombiniert sind (Tissue
Microarray-Technik). So wird gegenüber
konventionellen immunhistochemischen
Methoden die simultane Untersuchung
einer großen Anzahl von Gewebepro-
ben auf Biomarker-Expressionen mög-
lich (Gakis u.a., BIOspektrum 2007,
739). Auf diese Weise liefert die Gewe-
besammlung, die anhand einer be-
stimmten Methode untersucht wird,
wissenschaftlich relevante Informatio-
nen, also Daten.

                    |  S T E P H A N  R I X E N  |  Der Umgang mit Daten, z.B. wem sie
„gehören“ und wer Zugang zu ihnen hat, ist von grundlegender Bedeutung für
die Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen. Der Beitrag gibt einen Über-
blick über wichtige Unterscheidungen und aktuelle Probleme.
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Als „Faustformel“ gilt: Der Begriff
der „Daten“ ist weit auszulegen. Die in-
frastrukturellen Rahmenbedingungen
(etwa Messgeräte), mit deren Hilfe Da-
ten generiert werden, sind allerdings
ebenso wenig Daten wie etwa Werkstü-
cke, „an“ denen Daten gewonnen wer-
den (z.B. ein Brückenmodell, an dem
Bauingenieure das Schwingungsverhal-
ten von Brücken testen). 

Wem „gehören“ die Daten?
Wem „gehören“ die Daten, wer darf sie
nutzen? Die DFG-Denkschrift
fasst die im Detail deutlich
komplexere Rechtslage dem
Grunde nach plausibel zusam-
men: „In der Regel verbleiben
die Originaldaten […] am Ent-
stehungsort.“ Und: „Die Nutzung steht
insbesondere dem/den Forscher(n) zu,
die sie erheben.“ Insbesondere bei ein-
richtungsübergreifenden Forschungsko-
operationen muss klar geregelt werden,
inwieweit Personen, die der einen Ein-
richtung angehören, Zugang zu Daten
der anderen Einrichtung haben. Wer

darauf verzichtet, wird nervenaufrei-
bende Konflikte kaum vermeiden kön-
nen. Der Datenzugang kann auch durch
allgemeiner gefasste Normierungen ge-
steuert werden. So könnte etwa eine
Hochschulsatzung für eine Biobank
festlegen, wem unter welchen – fairen –
Voraussetzungen die Daten unmittelbar
oder, falls möglich, als Duplikat zugäng-
lich sind (eine Option, die die DFG-
Denkschrift ausdrücklich erwähnt). 

Forschungsdaten dürften nur selten
urheberrechtlich geschützt sein. Meis-

tens werden sie mangels sog. Schöp-
fungshöhe keine persönlichen geistigen
Schöpfungen sein (§ 2 Abs. 2 Urheber-
gesetz). „Plakativ gesprochen muss ein
Teil des Schaffenden oder die geistige
intellektuelle Höhe im Werk erkennbar
sein. In maschinell erzeugten For-
schungsdaten ist die Schöpfungshöhe

nicht erkennbar, möglicherweise sind
aber die weiterverarbeiteten Daten – je
nach Aggregationsstufe und der damit
verbundenen geistigen Leistung – doch
schutzwürdig. Allerdings zeichnen sich
Forschungsdaten ja gerade dadurch
aus, dass sie nicht vom Individuum des
Forschenden abhängen sollen“ (so die
zutreffenden Hinweise auf dem generell
sehr informativen Portal www.for-
schungsdaten.info). 

Die (auf www.forschungsdaten.info
zu findende) Empfehlung, Forschungs-

daten „generell zunächst als
schutzwürdig im Sinne des
UrhG zu behandeln, da manch-
mal die dafür notwendige geis-
tige Leistung gegeben sein
könnte“, wird meistens nicht

zu urheberrechtlichem Schutz führen,
wirkt aber im Sinne einer Vorsichtsregel
präventiv: Wer Daten verwendet, sollte
sich rechtzeitig Gedanken darüber ma-
chen, wie es um etwaige Rechte und
Interessen anderer bestellt ist – und im
Zweifel frühzeitig mit den anderen
sprechen.
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»Als ›Faustformel‹ gilt: Der Begriff
der ›Daten‹ ist weit auszulegen.«

Bekanntmachung
Der Deutsche Bundestag beabsichtigt, den Betrieb des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) 
gemäß § 56a Abs. 1 S. 2 seiner Geschäftsordnung  erneut für fünf Jahre, vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2023, im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Zuwendungs verhältnisses fortzusetzen. Wissenschaftliche Einrichtungen, die am Betrieb 
des TAB interessiert sind und die nachweislich bereits im Bereich wissenschaftliche Politikberatung, Technikfolgenabschät-
zung oder Zukunftsforschung arbeiten, werden gebeten, ihr Interesse zu bekunden. Der Betrieb kann auch in einem Konsorti-
um erfolgen. Die Entscheidung über den Betrieb und die Auswahl des Betreibers wird der Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages treffen.

Aufgabe des TAB ist es, im alleinigen Auftrag des Deutschen Bundestages Potenziale, Nachhaltigkeit und Risiken aktueller 
und zukünftiger wissenschaftlich-technologischer Entwicklungen zu analysieren, Lösungsansätze zur Förderung von Chancen 
und Vermei dung technikinduzierter Probleme und Risiken zu beschreiben sowie entsprechende politische Handlungs-
optionen aufzuzeigen. Vom Betreiber des TAB wird erwartet, dass er wissenschaftlich interdisziplinär arbeitet und komplexe 
Sachverhalte adressatengerecht schriftlich sowie im Vortrag in deutscher Sprache vor den Gremien des Deutschen Bundes-
tages darstellt.

Der Standort des TAB ist Berlin. 

Weitere Informationen können angefordert werden bei:

Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
Platz der Republik 1 • 11011 Berlin • Telefon: 030/227 33543 
E-Mail: bildungundforschung@bundestag.de

Die Frist für Interessenbekundungen endet am 29. März 2018. 
Sie sind an die obige Anschrift zu richten.

Deutscher Bundestag 
– Verwaltung – 

Anzeige



Datenschutz – eine bekannte
Unbekannte

Besondere Vorsicht ist bei Fragen des
Datenschutzes geboten. Er schützt in
erster Linie die Persönlichkeitsinteres-
sen derer, die ihre Daten zur Verfügung
stellen. Man denke an die medizinische
Forschung und die Verwendung von
Daten für medizinische Langzeitstudi-
en. Der Rat für Informations-Infrastruk-
turen hat im vergangenen Jahr Empfeh-
lungen dazu vorgelegt, wie
angesichts einer rasanten Di-
gitalisierung der Forschungs-
praxis ein datenschutzkom-
patibles Forschungsdaten-
management aussehen muss
(„Datenschutz und For-
schungsdaten“, www.rfii.de).
Welche Handlungsspielräume die neue
EU-Datenschutz-Grundverordnung
lässt, müsste noch mehr diskutiert wer-
den.

Genauso wichtig ist es, dass die un-
terschiedlichen Akteure, die sich mit
Fragen des datenschutzsensiblen For-
schungsdatenmanagements beschäftigen
(RfII, HRK, die anderen Mitglieder der
Allianz der Wissenschaftsorganisatio-
nen, Universitäten, außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen etc.), ihre je-
weilige Problemwahrnehmung und Ex-
pertise bündeln. Dann könnten Emp-
fehlungen – auch an politisch Verant-
wortliche – gemeinsam, also mit größe-

rer Aufmerksamkeitschance adressiert
werden. Zu den gemeinsamen Aufgaben
gehört auch, für das Forschungsdaten-
management Regeln der guten wissen-
schaftlichen Praxis zu definieren. In
den 2015 vorgelegten „Empfehlungen
zu wissenschaftlicher Integrität“ des
Wissenschaftsrats wird dieser Zusam-
menhang klar gesehen. 

Noch wichtiger ist der Austausch
über good bzw. best practices, also da-

rüber, wie vor Ort, etwa in einer Uni-
versität, ein datenschutzkonformes und
damit auch GWP-kompatibles For-
schungsdatenmanagement erfolgreich
praktiziert werden kann. So verständ-
lich die Forderung nach mehr Geld für
bessere Dateninfrastrukturen ist, so we-
nig darf sie zur Ausrede dafür werden,
das Thema zulasten der Forschenden
und derer, von denen die Daten stam-
men, auf die lange Bank zu schieben.

Aufbewahrung von Daten
Zur Frage nach dem Ausbau der Infra-
struktur gehört auch die Infrastruktur
zur Aufbewahrung nicht-digitalisierter

Daten. Wie erwähnt, meint die DFG-
Denkschrift, „in der Regel“ müssten die
Daten am Entstehungsort verbleiben.
Soweit bekannt, wird die laut DFG-
Denkschrift für zehn Jahre garantierte
Datenaufbewahrung nicht überall mit
gleich großem Engagement umgesetzt.
So kommt es vor, dass Forschende, die
an eine andere Wirkungsstätte wech-
seln, Daten mitnehmen. Schon mit
Blick auf die Kosten der Aufbewahrung

wird das von der abgebenden
Institution meistens (still-
schweigend) begrüßt. Die 10-
Jahres-Regelfrist stellt für ei-
nen längeren Zeitraum sicher,
dass Zweifel an der Integrität
von Forschenden verlässlich
überprüft werden können.

Die Frist dient auch der Einrichtung, an
der die Daten gewonnen wurden, denn
sie kann ebenfalls Vorwürfen ausgesetzt
sein, z.B. dem Vorwurf, defizitäre Auf-
sichtsstrukturen hätten eine Datenma-
nipulation erst ermöglicht. Das sollte im
Blick behalten, wer über „begründete“
Ausnahmen von der 10-Jahres-Frist
nachdenkt, die die DFG-Denkschrift
nicht ausschließt. 

Die Probleme der Datenaufbewah-
rung belegen exemplarisch: Der Um-
gang mit Forschungsdaten ist ein wich-
tiges Zukunftsthema der sehr dynami-
schen Debatte über die Regeln der
guten wissenschaftlichen Praxis.
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»Soweit bekannt, wird die laut DFG-
Denkschrift für zehn Jahre garantierte
Datenaufbewahrung nicht überall mit
gleich großem Engagement umgesetzt.«

Anzeige

ProBe – Präsentationscoaching für Forschungsgruppen

Ihre Projektgruppe will Drittmittel – z.B. im Rahmen der Exzellenz strategie – einwerben und
steht kurz davor, das Forschungs projekt vor einer Gutachtergruppe zu präsentieren?

Wir begleiten und unterstützen Sie bei der Vorbereitung auf die anstehende Begutachtung!

Das Coaching-Angebot „ProBe“ nimmt sowohl die inhalt liche Dimen sion und Zielgruppen -
perspektive in Begutachtungs- und Auswahlprozessen als auch den souveränen Auftritt in der
Begehungs situation selbst in den Blick. Mit Hilfe von zwei er fahrenen Coaches wird die Begehungs -
situation simuliert und anschlie ßend analysiert. 

„ProBe“ führt der DHV in Kooperation mit Frau Dr. Beate Scholz bzw. Frau Dr. Martina van de Sand
(„Scholz CTC GmbH“) und Frau Heike Hofmann, M.A. („Körper&Sprache“) durch.

Weitere Informationen: www.coaching-ProBe.de

Kontakt:
Dr. Ulrich Josten, Tel.: 0228/9026634, E-Mail: josten@hochschulverband.de
Dipl.-Päd. Mirjam Cuno, Tel.: 0228/9026681, E-Mail: cuno@hochschulverband.de


